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I.  EINFÜHRUNG 

Das Modul und die vorliegenden Studienmaterialien zielen darauf ab, den Studie-

renden das Wirtschaftsprivatrecht in Grundzügen zu vermitteln. Vor allem soll die 

Systematik der relevanten gesetzlichen Vorschriften des Rechtsgebiets veran-

schaulicht werden. Angesichts der Weite der Materie und der engen Grenzen des 

Moduls kann dabei an keiner Stelle Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. 

Es sollen vielmehr Grundverständnis und Problembewusstsein für Fragestellungen 

des Wirtschaftsprivatrechts vermittelt werden, so dass die Studierenden in die 

Lage versetzt werden, selbstständig weitere Fragestellungen desselben Rechtsge-

bietes bearbeiten zu können.  

In diesem Einführungskapitel geht es zunächst darum, vor dem eigentlichen Stoff 

einige grundlegende Fragen zum Begriff des Wirtschaftsprivatrechts, zur Funktion 

und Struktur des Rechts sowie zur juristischen Arbeitsweise anzusprechen. 

A. Was ist Wirtschaftsprivatrecht? 

Der Begriff Wirtschaftsprivatrecht ist in keiner klassischen Unterscheidung der 

einzelnen Rechtsgebiete zu finden. Ein Modul Wirtschaftsprivatrecht sucht man 

daher auch in juristischen Fachbereichen in der Regel vergeblich. Stattdessen wird 

dort Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Wett-

bewerbsrecht gelehrt, um nur die wichtigsten entsprechenden Felder zu nennen. 

Wirtschaftsprivatrecht ist ein Begriff vornehmlich aus der wirtschaftswissenschaft-

lichen Ausbildung. Es werden darunter jene privatrechtlichen Themen gefasst, die 

für die Wirtschaft besonders relevant sind und daher den Studierenden der Be-

triebswirtschaftslehre oder der Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden sol-

len. Zu klären wäre also in einem ersten Schritt, was Privatrecht ist, und in einem 

zweiten Schritt, welche Teile des Privatrechts für die Wirtschaft besondere Bedeu-

tung haben. In einem dritten Schritt soll hinzugefügt werden, auf welchen Ebenen 

des Rechtssystems das Wirtschaftsprivatrecht angesiedelt ist. 

1.  Privatrecht oder Öffentliches Recht 

Die Struktur des Rechtssystems weist eine fundamentale Unterscheidung auf. Es 

teilt sich in Öffentliches Recht einerseits und Privatrecht andererseits. Die Beson-

derheit des Privatrechts besteht darin, dass es hier um jene Regelungen geht, die 

die Rechtsbeziehungen zwischen den privaten (nicht-staatlichen) Akteuren betref-

fen. Gemeint sind damit alle „Personen“ des Bürgerlichen Rechts, also natürliche 

Personen (Menschen) und juristische Personen (v. a. Vereine, Kapitalgesellschaf-

ten). Es geht also beim Privatrecht keineswegs nur um das „Privatleben“ im um-

gangssprachlichen Sinne, sondern in hohem Maße gerade auch um das „Geschäfts-

leben“. Dagegen ist beim Öffentlichen Recht immer der Staat im Spiel. Geregelt 

wird die innere Struktur des Staates, die Rechtsbeziehungen zwischen Staatsorga-

nen und das hoheitliche Handeln des Staates gegenüber den Bürgerinnen und Bür-

gern.  
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Bei öffentlich-rechtlichen Konflikten steht auf einer Seite immer ein Staatsorgan, 

während auf der anderen Seite entweder ein anderes Staatsorgan oder ein Bürger 

steht, der z. B. eine Baugenehmigung beantragt oder gegen die Verweigerung einer 

Baugenehmigung durch die Baubehörde vorgehen will. Bei privatrechtlichen Kon-

flikten stehen auf beiden Seiten Personen des Bürgerlichen Rechts, z. B. ein Ver-

braucher, der gegen ein Unternehmen wegen eines mangelhaften Produkts vorgeht 

und z. B. Schadensersatz verlangt. 

Auch das Strafrecht zählt zum Öffentlichen Recht. Denn auch hier tritt der Staat 

in Gestalt des Staatsanwalts hoheitlich gegenüber dem Bürger (dem Beschuldigten 

oder Angeklagten) auf, um den Strafanspruch des Staates durchzusetzen. Aller-

dings wird das Strafrecht wegen vieler Besonderheiten oft auch wie ein ganz eige-

nes Feld betrachtet.  

 

Öffentliches Recht Privatrecht 

Regelungsbereich: Organisation der staat-

lichen Institutionen und hoheitlichen Ver-

bände; Beziehungen der Träger hoheitli-

cher Gewalt zueinander; Regelung des 

Verhältnisses zwischen Staat und Bürger, 

sogenanntes Über-/ Unterordnungsver-

hältnis (Subordinationsverhältnis). 

Regelungsbereich: Rechtsbeziehungen der 

juristischen und natürlichen Personen zuei-

nander. Es besteht ein gleichgeordnetes Ver-

hältnis. Personen agieren selbstbestimmt. 

Beispiele: Erlass eines Steuerbeschei-

des, Erteilung einer Baugenehmigung, 

Gewährung von Sozialleistungen. 

Beispiele: Kaufvertrag zwischen einem Un-

ternehmer und seinem Kunden, Schadenser-

satzforderung wegen Sachbeschädigung. 

 

Es gibt eine wichtige Ausnahme. Auch der Staat kann privatrechtlich handeln. 

Wenn eine Behörde einkauft oder Angestellte einstellt, schließt sie privatrechtliche 

Verträge, die nach den Regeln des Privatrechts zu beurteilen sind. Der Staat tritt 

hier nicht hoheitlich, sondern als Vertragspartner auf Augenhöhe auf. 

Das Öffentliche Recht und das Privatrecht setzen sich insbesondere aus folgenden 

Rechtsgebieten bzw. Einzelgesetzen zusammen: 

 

Öffentliches Recht 

 Völker- und Europarecht 

Beispiel: EU-Verträge, Nato-Vertrag 

 Staats- und Verfassungsrecht 

Beispiel: Grundgesetz 

 Verwaltungsrecht 

Beispiel: Baurecht, Polizeirecht, Gewerberecht, Arbeitsschutzrecht 

 Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 

Beispiel: Strafgesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz 

 Prozessrecht 

Beispiel: Zivilprozessordnung, Verwaltungsgerichtsordnung 
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Privatrecht 

 Bürgerliches Recht 

 Beispiel: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

 Nebengesetze 

 Beispiele: Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), Unterlassungsklagengesetz 

(UKlG) 

 Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 

 Beispiele: Handelsgesetzbuch (HGB), Aktiengesetz (AktG), Gesetz betreffend die 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG), Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Wech-

selgesetz (WechselG), Scheckgesetz (ScheckG) 

 Arbeitsrecht 

 Beispiele: Kündigungsschutzgesetz, Tarifvertragsgesetz 

 

Übrigens: Oft werden die Begriffe Privatrecht, Zivilrecht und Bürgerliches Recht 

völlig gleichbedeutend verwendet. Das ist nicht ganz richtig, weil das Bürgerliche 

Recht eigentlich nur den Teil des Privatrechts bezeichnet, der die Regelungsfelder 

des BGB umfasst. Aber die Grenzen sind fließend. 

2.  Für die Wirtschaft relevantes Privatrecht 

Nachdem soweit geklärt ist, was unter Privatrecht zu verstehen ist, steht noch die 

Frage aus, welcher Teil davon als Wirtschaftsprivatrecht angesprochen werden 

kann. Für die Praxis der Wirtschaft hat sicher der Kaufvertrag eine ganz zentrale 

Funktion, aber auch Werkvertrag, Mietvertrag, Darlehnsvertrag, Arbeitsvertrag 

und weitere Vertragsformen spielen eine sehr große Rolle. Fast alle Fragen des 

Vertragsrechts und viele weitere Rechtsfragen der Wirtschaft werden im BGB be-

handelt. Hinzu kommt das HGB, in dem das Handelsrecht als das spezielle Recht 

der Kaufleute geregelt wird. Um Gesellschaftsformen wie oHG, KG, GmbH oder 

AG geht es im Gesellschaftsrecht. Unlautere Geschäftspraktiken sind Gegenstand 

des Wettbewerbsrechts. Als wirtschaftlich relevante Gebiete des Privatrechts gel-

ten daher die genannten und einige Rechtsgebiete mehr: 

 Bürgerliches Recht: Erstes bis Drittes Buch des BGB 

 Handels- und Gesellschaftsrecht 

 Wettbewerbsrecht 

 Gewerblicher Rechtsschutz 

 Wertpapierrecht 

 Insolvenzrecht 

 Arbeitsrecht 

In den nachfolgenden Kapiteln werden allerdings nur die ersten beiden Bücher des 

BGB und das Handelsrecht – in ihren jeweiligen Grundzügen – vorgestellt. 
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3.  Ebenen des Rechts 

Damit sind die Themen des Wirtschaftsprivatrechts eingegrenzt. Es geht jedoch 

keineswegs nur um das Recht der Gesetze. Unterschiedliche nationale und inter-

nationale Ebenen des Rechts sind zu berücksichtigen. Traditionell versuchen Ju-

rist/inn/en die Ebenen des Rechts in einer Normenpyramide zu ordnen, wobei das 

stärkste Recht in die Spitze und das schwächste in die Basis sortiert wird. 

 

Normenpyramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Normenpyramide ist mit der europäischen Einigung deutlich komplexer gewor-

den. So steht das Grundgesetz nicht mehr unumstritten in der Spitze, sondern beugt 

sich auch den europäischen Verträgen. Auch das einfache europäische und interna-

tionale Recht steht mehr oder weniger auf gleicher Höhe wie das deutsche Gesetzes-

recht. Schließlich hat auf unterster Ebene die Vielfalt an Regelwerken, die keinen 

Gesetzes- oder Verordnungsrang haben, deutlich zugenommen. Eins aber steht fest: 

Auf allen diesen Ebenen gibt es Wirtschaftsprivatrecht. 

B. Ist Recht gerecht? 

Es ist eine grundlegende Idee des Rechts, dass es dazu bestimmt ist, für Gerech-

tigkeit zu sorgen. Recht soll also gerecht sein. Recht und Gerechtigkeit sind aber 

keinesfalls dasselbe und können es auch nicht sein. Das hat verschiedene Gründe. 

Ein Grund besteht darin, dass es keine absolute Gerechtigkeit gibt. Im Gegenteil, 

es gibt für jede Entscheidung des Gesetzgebers oder der Rechtsprechung unter-

schiedliche Maßstäbe der Gerechtigkeit. Regelmäßig ist hoch umstritten, welche 

Maßstäbe der Gerechtigkeit bei der jeweiligen Maßnahme zu bevorzugen und wie 

diese umzusetzen sind. Hinzu kommt, dass Recht keineswegs nur für Gerechtig-

keit sorgen soll. Das zweite zentrale Ziel des Rechts ist Rechtssicherheit. Recht 

muss verlässlich funktionieren. Das heißt vor allem, dass es zeitnah, möglichst 

durchschaubar und eindeutig Ergebnisse produzieren muss, die den Erwartungen 

entsprechen und Rechtsfrieden herstellen. Dieses Ziel steht oft im Widerspruch 

zu maximaler Gerechtigkeit. 

EU-Vertrag 

AEUV 

Grundgesetz 

Bundesrecht 

(Gesetze und 

Verordnungen) 

Landesrecht 

(Gesetze und Verordnungen) 

Satzungen, Richtlinien, Tarifverträge, Codes of Conduct usw. 

EU-Verordnungen 

und Richtlinien, 

internat. Verträge 
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1.  Maßstäbe der Gerechtigkeit 

Dass Recht nicht immer als gerecht empfunden wird, hängt sicherlich auch damit 

zusammen, dass ganz unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen miteinander 

konkurrieren. Schon Aristoteles hat zwischen ausgleichender und austeilender Ge-

rechtigkeit unterschieden. Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit steht das „Äqui-

valenzprinzip“ im Vordergrund. Danach sollen Leistung und Gegenleistung, Scha-

den und Schadensersatz oder Schuld und Strafe jeweils gleichgewichtig sein. Bei 

der austeilenden Gerechtigkeit gibt es mehrere Prinzipien, die zu durchaus unter-

schiedlichen Ergebnissen führen. Rechte oder Pflichten können schlicht – ohne 

Ansehen der Person – gleich verteilt werden. Es kann aber auch eine gezielte Un-

gleichbehandlung etwa nach dem Leistungsprinzip oder nach dem Bedürftigkeits-

prinzip stattfinden. Besonders anschaulich findet man diese Prinzipien im Sozial-

recht verwirklicht. Die Höhe der möglichen Sozialleistungen wird teilweise nach 

Umfang der eingezahlten Beiträge ermittelt, teilweise hingegen nach persönlichem 

Bedarf bzw. Bedürftigkeit. 

Das in vielen Rechtskulturen besonders tief verwurzelte Rechtsprinzip ist der 

Gleichheitsgrundsatz. Doch auch darüber, was Gleichheit bedeutet, wird munter 

gestritten. Es kann die formale Gleichbehandlung durch den Staat, eine herzustel-

lende Gleichheit in den individuellen Entwicklungschancen oder eine durch Um-

verteilung der Ressourcen herbeizuführende Ergebnisgleichheit des persönlichen 

Wohlstands gemeint sein. Dennoch ist der Gleichheitsgrundsatz jedenfalls im öf-

fentlichen Recht ein besonders wichtiger und vergleichsweise klarer Grundsatz. Er 

besagt allerdings nur, dass der Staat gleiche Sachverhalte gleich zu behandeln hat. 

Unterschiedliche Sachverhalte hingegen sind ihrer Eigenart entsprechend unter-

schiedlich zu behandeln. So bleibt denn in jedem Einzelfall genügend Raum dar-

über zu streiten, ob denn wirklich gleiche Umstände vorliegen oder ausreichend 

gewichtige sachliche Gründe eine Differenzierung gebieten. Auch im Arbeitsrecht 

spielt Gleichbehandlung durch den Arbeitgeber eine große Rolle. 

2.  Gerechtigkeit und Rechtssicherheit 

In ganz unterschiedlicher Art finden sich im Rechtssystem Kompromisse zwischen 

Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Ein prägnantes Beispiel ist das Rechtsinstru-

ment der Frist, die vielfach im Recht eine Rolle spielt. Rechtliche Fristen sorgen 

dafür, dass Ansprüche oder Einsprüche nur im Rahmen eines bestimmten Zeit-

raums geltend gemacht werden können. Wer die Frist verpasst, muss das Unrecht 

akzeptieren. Beispiel Kündigungsschutz: Wer gegen eine sozial ungerechtfertigte 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht innerhalb von 3 Wochen Klage erhebt, 

muss sich (in der Regel) auch mit einer rechtlich missbilligten Kündigung abfin-

den. Der Gesetzgeber hat sich hier für schnellen Rechtsfrieden anstelle von Ge-

rechtigkeit in jedem Einzelfall entschieden. Zu den Belangen der Rechtssicherheit 

gehört auch, dass ein Gesetz nicht beliebig komplex ausgestaltet werden sollte, um 

allen Anliegen irgendwie gerecht zu werden. Häufige Rechtsänderungen gefährden 

ebenfalls die Rechtssicherheit. 
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Der Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Rechtssicherheit prägt auch die Arbeit der 

Gerichte. Sie sind im Namen der Rechtssicherheit dem Gesetz unterworfen und 

müssen auch solche Gesetze anwenden, die sie – jedenfalls im konkreten Fall – für 

ungerecht halten. Allerdings gibt es beachtliche Spielräume der Gerichte, durch Aus-

legung des Gesetzes oder, wo dies nicht ausreicht, durch Vorlage beim Bundesver-

fassungsgericht oder beim Europäischen Gerichtshof im Einzelfall auch abweichend 

vom gesetzlichen Wortlaut eigene Gerechtigkeitsvorstellungen durchzusetzen. 

3. Prozedurale Gerechtigkeit 

In den letzten Jahrzehnten hat die Auffassung ständig an Einfluss gewonnen, dass 

„materiale“ Gerechtigkeit im Gesetz wegen der Vielzahl gegenläufiger Vorstellungen 

kaum noch überzeugend gewährleistet werden kann. Stattdessen werden bevorzugt 

Prozeduren eingerichtet (Einspruchsverfahren, Anhörungen, Mitbestimmungsver-

fahren, Runde Tische etc.), in denen die unmittelbar Beteiligten selbst Regelungen 

finden. Der Staat zieht sich dann darauf zurück, das Entscheidungsverfahren mög-

lichst so einzurichten, dass alle angemessen Einfluss nehmen können und hernach 

die gefundenen Ergebnisse auch rechtlich Geltung erlangen. Man spricht in diesem 

Zusammenhang von prozeduraler Gerechtigkeit oder Verfahrensgerechtigkeit. 

Wie gleich gezeigt wird, ist dieser Gedanke im Privatrecht alles andere als neu. 

Hier geht der Staat schon seit Langem davon aus, dass die privaten Akteure ihre 

Angelegenheiten möglichst eigenständig – in der Regel in Verträgen – regeln und 

das staatliche Recht nur hilfsweise zur Anwendung kommt. 

C. Wie funktioniert Privatrecht? 

Das beherrschende Prinzip des Privatrechts heißt „Privatautonomie“. Es gilt je-

doch nicht uneingeschränkt. Gewichtige gesellschaftliche Belange können entge-

genstehen. Das BGB steht daher in vielen Bereichen zur Disposition der Indivi-

duen: „dispositives Recht“. In anderen Bereichen gilt hingegen unabdingbar das 

„zwingende Recht“.  

1.  Privatautonomie 

Heute besitzt die Privatautonomie Verfassungsrang. Sie wird auf das Recht auf 

freie Entfaltung der Persönlichkeit in Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz gestützt. Jedes 

Individuum soll, solange es nicht die Rechte anderer verletzt, seine Rechtsbezie-

hungen selbst bestimmen können. 

Bestandteile der Privatautonomie 

 Vereinigungsfreiheit 

 Eheschließungsfreiheit 

 Eigentumsfreiheit 

 Testierfreiheit 

 Vertragsfreiheit 
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Für das Wirtschaftsprivatrecht ist die Vertragsfreiheit besonders prägend. Zur Ver-

tragsfreiheit gehört die Freiheit zu entscheiden, ob man mit einer Person über-

haupt einen Vertrag schließen will (Abschlussfreiheit). Zweitens gehört die Frei-

heit dazu, den Inhalt des Vertrags frei auszuhandeln (Inhaltsfreiheit). Schließlich 

ist die Freiheit zu nennen, die vertraglich getroffenen Regelungen durchzusetzen 

– also z. B. vor Gericht zu klagen – oder auch nicht (Durchsetzungsfreiheit). 

Das gesetzliche Instrumentarium, in dem sich die Vertragsfreiheit ausdrückt, ist 

das in vielen Fällen abdingbare (auch synonym „dispositive“, „nachgiebige“ oder 

„disponible“) Recht des BGB. Grundsätzlich sind die Regelungen des Vertrags-

rechts im BGB so zu verstehen, dass sie nur gelten, wenn die Vertragsparteien zum 

jeweiligen Punkt nichts Abweichendes geregelt haben. Die Vertragspartner sind in 

diesen Fällen also frei, eigene Regelungen zu treffen, auch wenn es im Gesetz an-

ders steht. Sie können es aber auch beim gesetzlichen Recht belassen und auf ei-

gene Regelungen verzichten. 

Die Privatautonomie – namentlich die Vertragsfreiheit – bietet für das Rechtssystem 

und die Gesellschaft insgesamt gewaltige Vorteile. Selbst getroffene vertragliche Re-

gelungen passen in der Regel besser auf die jeweiligen individuellen Umstände und 

werden in der Regel zuverlässiger befolgt als staatliche Vorgaben. Doch es gibt ein 

Problem. Privatautonomie stellt sich nicht automatisch ein. Sie ist von anspruchs-

vollen Voraussetzungen abhängig. Insbesondere kann ein Vertrag nur dann als pri-

vatautonom eingegangen gelten, wenn die Beteiligten ihren freien Willen angemes-

sen in den Vertragsschluss einbringen konnten. Ist der freie Wille beeinträchtigt o-

der hat eine Seite die Macht, die Vertragsbedingungen einseitig zu diktieren, verliert 

der Vertrag seine Legitimität, da diese auf Selbstbestimmung beruht. 

2. Sozialer Schutz 

Das Problem, dass die Voraussetzungen privatautonomer Vertragsgestaltung kei-

neswegs in jedem Fall gegeben sind, war dem Gesetzgeber schon lange – auch lange 

vor Inkrafttreten des BGB im Jahre 1900 – bekannt. So befasste man sich mit dem 

Umstand, dass der freie Wille durch Irrtum, Täuschung oder gar Drohung beein-

trächtigt sein kann. Daher stattete man das Individuum im BGB mit dem Recht aus, 

sich in diesen Fällen einseitig wieder vom Vertrag per Anfechtung zu lösen 

(§§ 119 ff. BGB). Wer etwa nur unter Drohung einen Vertrag eingegangen ist, soll 

daran nicht gebunden sein. Sogar von vornherein nichtig sind Rechtsgeschäfte, die 

unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsver-

mögen oder der erheblichen Willensschwäche eines Vertragspartners zustande ge-

kommen sind, sofern zu dessen Lasten zwischen Leistung und Gegenleistung ein 

auffälliges Missverhältnis besteht (§ 138 Abs. 2 BGB). 

Zu diesen allgemeinen Schutzbestimmungen kamen im Laufe der Jahrzehnte der 

Geltung des BGB viele speziellere hinzu, die sozialstaatlichen Anliegen Rechnung 

trugen. Es begann mit der sozialen Ausgestaltung des Arbeitsvertrages. Es folgte das 

soziale Wohnraummietrecht und schließlich das Verbraucherschutzrecht etwa im 

Hinblick auf Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), „Haustürgeschäfte“ oder 

Fernabsatzverträge. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es in diesen Bereichen 
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typischerweise ein Macht- oder Informationsgefälle zwischen den Partnern bei Ver-

tragsschluss gibt, welches durch soziales Schutzrecht im Privatrecht ausgeglichen 

werden muss, das unabdingbar gilt. 

Auf Details kann hier nicht eingegangen werden, aber auf die Regelungstechnik. Die 

Privatautonomie wird zu Schutzzwecken einerseits dadurch eingeschränkt, dass be-

stimmten Vertragsregelungen die Geltung abgesprochen wird. Das gilt vor allem für 

bestimmte AGB-Klauseln, die gesetzlich schlicht für unwirksam erklärt werden 

(z. B. §§ 307-309 BGB). Andererseits findet sich im Arbeits-, Wohnungsmiet- und 

Verbraucherschutzrecht in erheblichem Umfang zwingendes gesetzliches Recht. Es 

gibt dort also spezielle Rechte der Arbeitnehmer, Mieter oder Verbraucher, die nicht 

vertraglich vereinbart werden müssen, sondern die kraft Gesetzes gelten. Sie sind 

außerdem unverzichtbar, d. h., sie gelten auch dann, wenn die geschützte Person 

ausdrücklich darauf verzichtet bzw. eine einschränkende Regelung trifft. Ein Beispiel 

ist das Widerrufsrecht im Fernabsatz gemäß § 312g BGB. Es gilt auch dann, wenn 

es weder direkt im Vertrag noch in den AGB erwähnt wird. Auch kann nicht vorab 

im Vertrag darauf verzichtet werden. In der Fachliteratur wird solches Recht als zwin-

gend, unabdingbar, manchmal auch als unverzichtbar oder unnachgiebig bezeichnet.  

Es bleibt die Frage zu klären, woran zu erkennen ist, ob eine privatrechtliche Be-

stimmung abdingbar oder ob sie zwingend ist. In der Tat ist dies in manchen Fällen 

umstritten. Grundsätzlich gilt, dass die Bestimmungen des BGB abdingbar sind, es 

sei denn, aus dem Schutzzweck oder ausdrücklich aus dem Gesetzestext ergibt sich 

etwas anderes. Zum Beispiel ist das Verbraucherschutzrecht, zumal es weitgehend 

auf Vorgaben der EU beruht, als zwingend zu betrachten. Ausdrücklich geregelt 

ist dies für die §§ 312 – 312j BGB in § 312k Abs. 1 BGB. 

3. Struktur des BGB 

Es ist nicht ganz leicht, sich im BGB zu orientieren. Wer ein Problem mit einem 

Vertrag hat, der wird feststellen, dass vertragsrechtliche Fragen an ganz unter-

schiedlichen Stellen behandelt werden. Im ersten Buch trägt der dritte Titel im 

dritten Abschnitt die Überschrift „Vertrag“. Es folgen 13 recht kurze Paragrafen 

(§§ 145-157). Das kann nicht alles sein und ist es auch nicht. Es geht hier aus-

schließlich um den Vertragsschluss durch die beiden Willenserklärungen „Ange-

bot“ und „Annahme“. Im zweiten Buch des BGB heißt dann der dritte Abschnitt 

„Schuldverhältnisse aus Verträgen“ (§§ 311-360). In Abschnitt 8 folgen dann ein-

zelne besondere Verträge, z. B. Kaufvertrag (§§ 433-479) oder Darlehnsvertrag 

(§§ 488-505).  

 

Bücher des BGB 

Buch 1 Allgemeiner Teil 

Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse 

Buch 3 Sachenrecht 

Buch 4 Familienrecht 

Buch 5 Erbrecht 
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Es kann also sein, dass der oder die Rechtsuchende im BGB reichlich hin und her 

springen muss, um ein Problem zu lösen. Der Grund liegt darin, dass der Gesetz-

geber beim BGB eine möglichst knappe und betont abstrakte Darstellungsform ge-

wählt hat. Dazu gehört, dass Regelungen, die nicht nur für einen einzelnen Sach-

zusammenhang Geltung beanspruchen, möglichst vorab in einem vorangestellten 

allgemeinen Teil präsentiert werden. In Anspielung auf die Mathematik könnte 

man sagen, dass generelle Probleme jeweils vor die Klammer gezogen werden. Das 

geschieht gleich mehrfach. So muss jemand, der ein Problem mit einem Kaufver-

trag hat, neben dem Kaufrecht auch das allgemeine Vertragsrecht, das allgemeine 

Schuldrecht und das Buch 1 Allgemeiner Teil des BGB beachten. 

Der Vorteil dieser verschachtelten Darstellung ist die relativ kleine Zahl von Para-

grafen des BGB. Ältere Regelwerke, die aus Gründen der Allgemeinverständlich-

keit auf eine derartige Verschachtelung verzichtet haben, waren wesentlich um-

fangreicher. Der Vorteil der relativ abstrakten Darstellungsform liegt darin, dass 

das Gesetz nicht ständig um neue Fallgestaltungen ergänzt werden muss. Die Vor-

schriften sind möglichst so allgemein gehalten, dass sie auch auf Veränderungen 

und Neuentwicklungen entsprechend anwendbar sind. Der Nachteil jedoch ist die 

oft mangelnde Anschaulichkeit bzw. Verständlichkeit des BGB für Nicht-Ju-

rist/inn/en. Um mit dem BGB arbeiten zu können, muss man zwar nicht gerade 

Jura studiert haben; aber ein vertieftes Verständnis des Aufbaus des BGB erleich-

tert die Arbeit sehr. 

D. Wie arbeiten Juristen? 

Um es vorwegzunehmen: Der Kern juristischer Arbeit besteht darin, Recht einer-

seits und Fakten andererseits in sinnvoll systematischer Weise miteinander abzu-

gleichen. Dieser Vorgang wird als „Subsumption“ bzw. „subsumieren“ bezeichnet. 

Im Anschluss sei erläutert, wie das genau abläuft. 

1. Privatrechtliche Rechtsnormen 

Recht soll das reale Leben der Menschen beeinflussen. Es soll Konflikte vermeiden 

oder lösen, bestimmte Verhaltensweisen unterbinden und andere wiederum för-

dern. Es soll dies aber nicht beliebig oder willkürlich tun, sondern zielgerichtet nach 

bestimmten Vorstellungen, über die letztlich der Gesetzgeber zu entscheiden hat. 

Im Sinne eines gezielten Vorgehens bestehen Rechtsnormen in der Regel aus zwei 

Teilen. Einerseits werden in einer Rechtsnorm bestimmte Voraussetzungen defi-

niert. Nur für den Fall, dass diese erfüllt sind, wird andererseits eine konkrete 

Rechtsfolge angeordnet. Die Voraussetzungen heißen generell „Tatbestandsmerk-

male“, im Privatrecht spricht man bevorzugt auch von „Anspruchsvoraussetzun-

gen“. Die „Rechtsfolge“ heißt im „Privatrecht“ auch Anspruch. Zwischen Tatbe-

standsmerkmalen und Rechtsfolge bzw. zwischen Anspruchsvoraussetzungen und 

Anspruch besteht also eine „wenn-dann-Beziehung“. Nur wenn die gesetzlich defi-

nierten Anspruchsvoraussetzungen vollständig in der Realität gegeben sind, kann 

die gesetzlich definierte Rechtsfolge beansprucht werden. 



I.  EINFÜHRUNG 

WIRTSCHAFTSPRIVATRECHT 21 
 

 

 

 

 

 

Als Beispiel soll hier § 280 Abs. 1 BGB herangezogen werden. Dort heißt es: 

Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des 
hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. 

a) Rechtsfolge (Anspruch) ist hier „Ersatz des Schadens“ = Schadensersatz. 

b) Anspruchsvoraussetzungen gibt es mehrere.  

 Es muss erstens ein „Schuldverhältnis“ vorliegen (z. B. aus einem Vertrag), 

bei dem der „Anspruchsteller“ der Gläubiger ist und der andere – der „An-

spruchsgegner“ – der Schuldner.  

 Zweitens muss der Anspruchsgegner (Schuldner) eine Pflicht aus diesem 

Schuldverhältnis verletzt (z. B. eine Vertragspflicht nicht erfüllt) haben. 

 Drittens muss der Anspruchsgegner diese Pflichtverletzung zu vertreten ha-

ben. Gemäß § 276 Abs. 1 BGB heißt das, dass er schuldhaft (vorsätzlich oder 

fahrlässig) die Pflicht verletzt hat.  

 Schließlich muss viertens ein Schaden des Anspruchstellers entstanden sein,  

 der fünftens genau durch die Pflichtverletzung des Anspruchsgegners ent-

standen ist (Kausalität).  

Nur wenn alle fünf Voraussetzungen in einem Fall gegeben sind, kann als Rechts-

folge verlangt werden, dass der Anspruchsgegner Schadensersatz für diesen Scha-

den an den Anspruchsteller zahlt. Eventuell sind die weiteren Voraussetzungen des 

§ 280 Abs. 2 und 3 BGB zu beachten. 

2. Recht und Fakten  

Der Jurist arbeitet also einerseits mit dem Recht, andererseits bei der Arbeit am 

konkreten Fall mit dem Sachverhalt, also mit den Fakten aus der Realität des je-

weils konkreten Geschehens. Er muss Recht und Fakten zunächst sorgfältig ausei-

nanderhalten, um dann Tatbestandsmerkmal für Tatbestandsmerkmal zu prüfen, 

ob dieses in Gestalt konkreter Fakten im jeweiligen Fall gegeben ist. Dieser Ab-

gleich zwischen Recht und Fakten heißt Subsumtion. Die jeweils relevanten Fak-

ten werden unter („sub“) das maßgebliche Recht genommen („sumiert“), um zu 

entscheiden, ob die rechtliche Voraussetzung jeweils gegeben ist oder nicht. Sind 

alle Voraussetzungen einer Norm gegeben, ordnet das Recht die Rechtsfolge an; 

d. h., sie ist in aller Regel auch gerichtlich durchsetzbar – es sei denn, es bestehen 

Gegenrechte wie z. B. die „Einrede der Verjährung“. 

Das Subsumieren ist ein mehrteiliger Prozess, bei dem der Blick immer wieder 

zwischen Recht und Fakten hin und her schweift. Zunächst muss das relevante 

Tatbestandsmerkmale => Rechtsfolge 

Im Privatrecht auch (synonym): 

Anspruchsvoraussetzungen => Anspruch 
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Recht aus der Vielzahl der Rechtsnormen herausgesucht werden, was einen ersten 

Blick auf die Fakten des jeweiligen Falls erfordert. Dann gilt es, das Recht zu ana-

lysieren, welche Anspruchsvoraussetzungen Punkt für Punkt zu erfüllen sind. Es 

schließt sich die Interpretation der maßgeblichen rechtlichen Voraussetzungen an, 

die wiederum einen Blick auf den Fall erfordert. Denn interpretiert wird ein recht-

liches Merkmal nicht nur abstrakt und allgemein, sondern auch schon im Hinblick 

darauf, ob auch gerade die speziellen Fakten des jeweiligen Falls unter dieses Tat-

bestandsmerkmal fallen könnten. Das kann mehrfach hin und her gehen, bis fest-

steht, ob das jeweilige Faktum eine Anspruchsvoraussetzung erfüllt oder nicht.  

Bei der Interpretation des Rechts steht die Auslegung nach dem Wortlaut der 

Norm an erster Stelle. Es gilt erstmal sehr genau zu lesen, was der Gesetzgeber 

aufgeschrieben hat. In aller Regel jedoch lässt der Wortlaut Auslegungsspielräume. 

Dann folgt die „systematische Auslegung“. Dabei sind vor allem andere gesetzliche 

Vorschriften heranzuziehen. Oft wird in einem anderen Paragrafen gesetzlich er-

läutert, was ein Tatbestandsmerkmal bedeuten soll, oder es ergeben sich Rück-

schlüsse indirekt aus dem gesetzlichen Zusammenhang. Weiter wird die Entste-

hungsgeschichte einer Norm herangezogen, um die Bedeutung zu erschließen. Da-

bei sind die Dokumente der Gesetzgebung besonders wichtig, z. B. Gesetzent-

würfe, die mit Begründungen versehen sind. Beim europäischen Recht gibt es of-

fizielle „Erwägungsgründe“, die dem Dokument vorangestellt werden. Da ein Ge-

setz außerdem mit dem Grundgesetz und mit europäischem Recht in Einklang zu 

stehen hat, folgt weiter die „verfassungskonforme“ bzw. „europarechtskonforme“ 

Auslegung. Dabei wird diejenige Interpretation gewählt, die dem höherstehenden 

Recht entspricht.  

Meistens hilft in der Praxis bei der Interpretation des Rechts ein Blick in die Recht-

sprechung, vor allem wenn sich höchste Gerichte wie der BGH bereits Gedanken 

zur Interpretation eines gesetzlichen Merkmals gemacht haben. Finden kann man 

alles Nötige zur Auslegung einer gesetzlichen Vorschrift in einem aktuellen „Kom-

mentar“ zum jeweiligen Gesetz. „Kommentare“ sind die wichtigsten Bücher bei 

der Rechtsfindung, die Paragraf für Paragraf erläutern, welche Interpretationen 

vertreten werden, welche Urteile zu beachten sind und was die jeweiligen Verfas-

ser/innen davon halten. 

3. Falllösung 

In einem juristischen Gutachten, das zu einem konkreten Fall das Bestehen eines 

Rechtsanspruchs klären soll, wird „geprüft“. Das Ergebnis steht also erst am Schluss 

fest. Anders in einem juristischen Urteil, bei dem das Ergebnis vorangestellt und 

dann begründet wird. Bei der Falllösung aber wird gutachtlich geprüft. Darum wird 

in einem Rechtsgutachten auch bevorzugt der Konjunktiv verwendet, weil ja zu-

nächst noch nicht feststeht, ob eine Anspruchsvoraussetzung gegeben ist. 

Die Prüfung beginnt mit dem Problem, welche Rechtsvorschriften hierbei heran-

zuziehen sind. Die zu prüfenden Rechtsnormen ergeben sich aus der Forderung, 

die ein Anspruchsteller erhebt. Zu prüfen sind nur solche Normen, die für die jewei-

lige Forderung genau die gewünschte Rechtsfolge liefern. Solche Rechtsnormen 



I.  EINFÜHRUNG 

WIRTSCHAFTSPRIVATRECHT 23 
 

werden als mögliche „Anspruchsgrundlagen“ bezeichnet. Verlangt also ein An-

spruchsteller Schadensersatz, so sind nur Normen zu prüfen, die Schadensersatz 

gewähren. Normen, die z. B. die Möglichkeit eröffnen, sich vom Vertrag wieder zu 

lösen, sind hier nicht von Interesse. Die Prüfung beginnt also mit der Frage, wer 

Anspruchsteller und wer Anspruchsgegner ist und was der erste von dem zweiten 

will. Dies ist der Fallgestaltung zu entnehmen. Dazu kommt die rechtliche Frage, 

aus welcher Norm der jeweilige Anspruch als Rechtsfolge resultieren könnte. Die 

Eselsbrücke hierzu lautet:  

 

 

 

 

Im Konjunktiv wird die Antwort auf diese Frage als „Obersatz“ der Prüfung voran-

gestellt. Der Obersatz lautet beispielsweise:  

Anton könnte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 400,- Euro gegen Britta ge-

mäß § 280 Abs. 1 BGB haben.  

Im Anschluss werden dann die einzelnen Tatbestandsmerkmale dieser Rechts-

norm (hier: § 280 Abs. 1 BGB) Punkt für Punkt aufgerufen, definiert und interpre-

tiert, die dazu passenden Fakten des jeweiligen Falls subsumiert und entschieden, 

ob das jeweilige Merkmal im jeweiligen Fall gegeben ist oder nicht. Sind alle maß-

geblichen Voraussetzungen gegeben, kann – jetzt im Indikativ – zusammengefasst 

werden, dass der angestrebte Anspruch besteht. Die mögliche Anspruchsgrundlage 

hat sich als tatsächliche Anspruchsgrundlage erwiesen. 

So jedenfalls läuft der einfachste Fall ab. Selbstverständlich sind vielerlei Kompli-

kationen denkbar. Es können mehrere Ansprüche erhoben werden. Es kann meh-

rere Rechtsnormen geben, die über die passende Rechtsfolge verfügen. Dann ist es 

wichtig, die Einzelprüfungen sorgfältig zu trennen. Jeder Anspruch muss einzeln 

geklärt werden; jede Rechtsnorm, die als Anspruchsgrundlage in Betracht kommt, 

ist einzeln zu prüfen. Weitere Schwierigkeiten können beim Prüfungsaufbau auf-

treten, weil z. B. das Gesetz in den Tatbestandsmerkmalen mehrere Möglichkeiten 

alternativ vorsieht (z. B. vorsätzlich oder fahrlässig), von denen dann nur eine ge-

geben sein muss. Nicht selten hat die Rechtsprechung weitere Merkmale hinzu 

„erfunden“. Das beste Hilfsmittel, um Zweifelsfragen zu klären, ist – wie schon 

erwähnt – der juristische Kommentar. Darin wird Paragraf für Paragraf alles – ein-

schließlich der neuesten Rechtsprechung – zusammengetragen, was für die Inter-

pretation der Vorschrift praktisch wichtig ist. 

E. Wie ist das Modul Wirtschaftsprivatrecht  
aufgebaut? 

In den Kapiteln II bis VI werden Kenntnisse des Bürgerlichen Rechts (II-III), des 

Schuldrechts (IV) einschließlich der Leistungsstörungen (V) sowie die Grundlagen 

zu wirtschaftsrelevanten Vertragstypen (VI) vermittelt. Im Anschluss daran wer-

den in den Kapiteln VII bis VIII aus dem Bereich des Handelsrechts Verträge mit 

Wer will was von wem woraus? 
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selbstständigen kaufmännischen Hilfspersonen (VII) und kaufmännische Trans-

port- und Lagerverträge (VIII) vorgestellt.  

Das Modul hat folgenden didaktischen Aufbau: 

 Jedem Kapitel vorangestellt sind zunächst die Lernziele. Sie beschreiben kurz, 

welche Kenntnisse und Fähigkeiten die Studierenden nach dem Durcharbeiten 

des jeweiligen Kapitels erworben haben sollten.  

 Die Darstellung des Themas erfolgt in einem Basistext mit Grafiken, Tabellen 

und ggf. Beispielen, welche die strategischen und grundlegenden Zusammen-

hänge anschaulich machen und das Verständnis erleichtern. Verschiedene Be-

griffe – im Text fett gesetzt – werden am Ende des Moduls im Glossar (Anhang 

IX.) erläutert, da die Erläuterungen ansonsten den Lesefluss stören würden. Die 

Studierenden sollten sich diese juristischen Fachbegriffe bei der Durcharbei-

tung der Texte erarbeiten, um die vermittelten Sachzusammenhänge nachvoll-

ziehen zu können. Auch Begriffe, die aus der Alltagssprache geläufig erschei-

nen, können juristisch eine ganz andere Bedeutung haben. Beispiel: Umgangs-

sprachlich ist mit der „Firma“ ein Unternehmen gemeint; juristisch handelt es 

sich jedoch dabei um den Namen des Kaufmannes unter dem er seine Geschäfte 

betreibt, § 17 HGB.  

 Im Anschluss an den Basistext werden Schlüsselwörter aufgeführt, die am Ende 

des Moduls im Schlüsselwortverzeichnis (Anhang XI.) zu finden sind. Dabei 

handelt es sich um Fachbegriffe, die innerhalb des jeweiligen Modultextes be-

handelt oder erklärt wurden. 

 Fragen, Fälle und Anwendungsaufgaben zur Wiederholung und Vertiefung sind 

am Ende der jeweiligen Unterkapitel aufgeführt. Musterlösungen finden sich 

im Anhang X. 

 Zu den jeweiligen Themen werden Hinweise auf Literatur oder Rechtsprechung 

gegeben, mit deren Hilfe der Lehrstoff vertieft werden sollte.  
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